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248. Verleihung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent an der Fakultät für 
Naturwissenschaften und Mathematik  
 
Die vom Fakultätskollegium der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der 
Universität Wien eingesetzte Habilitationskommission hat am 11. April 2003 die Erteilung 
der Lehrbefugnis als Universitätsdozent für „Botanik“ an Herrn Dr. Franz HADACEK 
aufgrund des § 28 Abs. 7 des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 vom 26. 
November 1993, i. d. g. F., genehmigt.  
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit an das Institut für Botanik festgelegt.  
 
 
Die vom Fakultätskollegium der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der 
Universität Wien eingesetzte Habilitationskommission hat am 14. Mai 2003 die Erteilung der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozent für „Biochemie“ an Herrn Ao. Univ.- Prof. Dr. 
Johannes BERGER aufgrund des § 28 Abs. 7 des Universitätsorganisationsgesetzes 93, 
BGBl. Nr. 805 vom 26. November 1993, i. d. g. F., genehmigt.  
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit an das Institut für Biochemie und Molekulare 
Zellbiologie festgelegt.  
 
 
Die vom Fakultätskollegium der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der 
Universität Wien eingesetzte Habilitationskommission hat am 15. Mai 2003 die Erteilung der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozent für „Mathematik“ an Herrn Dr. Roland 
STEINBAUER aufgrund des § 28 Abs. 7 des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. 
Nr. 805 vom 26. November 1993, i. d. g. F., genehmigt.  
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit an das Institut für Mathematik festgelegt.  
 
 
Die vom Fakultätskollegium der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der 
Universität Wien eingesetzte Habilitationskommission hat am 28. Mai 2003 die Erteilung der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozent für „Anorganische Chemie“ an Herrn Dr. Vladimir 
ARION aufgrund des § 28 Abs. 7 des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 805 
vom 26. November 1993, i. d. g. F., genehmigt.  
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit an das Institut für Anorganische Chemie festgelegt.  
 
Die vom Fakultätskollegium der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der 
Universität Wien eingesetzte Habilitationskommission hat am 05. Juni 2003 die Erteilung der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozentin für „Pharmakognosie“ an Frau Dr. Ulrike 
KASTNER aufgrund des § 28 Abs. 7 des Universitätsorganisationsgesetzes 93, BGBl. Nr. 
805 vom 26. November 1993, i. d. g. F., genehmigt.  
Gleichzeitig wird die Zugehörigkeit an das Institut für Pharmakognosie festgelegt.  
 
Der Dekan: 
N o e  
 


